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Beschlussvorlage 
 

Abteilung/Amt Bautechnik Nummer 2023/395 

Sachbearbeiter Frau Meißner Datum 11.04.2023 

Aktenzeichen    

 

 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Stadtrat 18.04.2023 öffentlich 

 
 

Durchführungsbeschluss Pumptrackbahn 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
Als Ausfluss aus der im Rahmen des ISEK durchgeführten Jugendbeteiligung wurde die 
Schaffung einer sogenannten „Pumptrackanlage“ in Aussicht gestellt. Die Anlage soll neben der 
vorhandenen Skateanlage im Pferdsfelder Weg entstehen. 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss vom 23.05.2022 wurde die Umsetzung des Vorhabens 
„Pumptrackbahn“ vorbehaltlich Förderzusage durch die Regierung von Oberfranken und der 
Sicherstellung der finanziellen Darstellbarkeit beschlossen. Außerdem wurde die Stadtverwaltung 
beauftragt den Förderantrag zu stellen und eine Angebotseinholung durchzuführen. 
 
Mit Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 01.09.2022 wurden für die 
Errichtung einer Pumptrackbahn in Bad Staffelstein Fördermittel in Höhe von 257.400 € bei 
förderfähigen Gesamtkosten von 321.500 € bewilligt.  

Der Bewilligungszeitraum endet am 30.09.2023. Der Verwendungsnachweis ist ebenfalls bis 

30.09.2023 vorzulegen. Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
 
Die Sanierungskosten der alten Skateanlage und die Kosten für einen „Dirt-Line“ sind nicht 
förderfähig. 
 
Um die Mehrausgaben und den Eigenanteil der Stadt Bad Staffelstein bestmöglich zu reduzieren 
wurde nach Absprache mit dem Planer der Entwurf der Anlage modifiziert. Aus Kostengründen 
wurde hierbei auf die Ausführung einer „Dirt-Line“ verzichtet. Der Entwurfsplan und die aktuelle 
Kostenberechnung liegen der Beschlussvorlage als Anlage bei. Die Kostenberechnung ergibt 
vorläufige Gesamtkosten von 321.485,64 €. Die Sanierung der Skateanlage ist in der 
Kostenberechnung nicht enthalten und wird pauschal mit ca. 50.000 € beziffert.  
 
Im Endeffekt würde sich ein Eigenteil der Stadt Bad Staffelstein von ca. 64.100 € (ohne 
Überarbeitung Skateanlage) ergeben. 
 
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind für das Vorhaben Ausgaben in Höhe von 370.000 € bei 
Einnahmen (Zuwendungen) von 257.400 € vorgesehen. 
 
Unter Wahrung von Vergabefristen und in Anbetracht einer angedachten Bauzeit von ca. zwei 
Monaten ist der Zeitraum für die Realisierung des Vorhabens zeitlich sehr stark limitiert. Um den 
Verwendungsnachweis im vorgegebenen Zeitrahmen bis zum 30.09.2023 abgeben zu können, ist 
ein Durchführungsbeschluss im Vorgriff auf den noch nicht verabschiedeten Haushalt 2023 
notwendig.  
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Beschlussvorschlag 

 
Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein beschließt die Durchführung des Vorhabens 
„Pumptrackbahn“ mit geschätzten Kosten von 321.485,64 € brutto im Vorgriff auf den zu 
verabschiedenden Haushaltsplan 2023. Die vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben sind 
verbindlich im Haushaltsplan 2023 zu veranschlagen. 

 
 
Bad Staffelstein, 13.04.2023 
 
gez. 
 
Schmidt 
Stadtbaumeister 


